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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.04.1988

Norm

AußStrG §9 A2c

OrthG §12 Abs2

Rechtssatz

In einem nach § 12 Abs 2 OrthG eingeleiteten P3egschaftsverfahren kommt einzelnen Kirchmitgliedern im eigenen

Namen nur insoweit Beteiligtenstellung und Rechtsmittelbefugnis zu, als durch die gerichtliche Entscheidung

unmittelbar in die eigene Rechtssphäre des betroffenden Kirchengemeindemitglieders eingegriffen wird.
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